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Geschäft RG 136/2023: Änderung des Sozialgesetzes; Einführung der frühen 

Sprachförderung 
 

 

§ 106bisbis Abs. 1 soll lauten 

 

Für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen besteht spätestens ein Jahr vor dem obliga-

torischen Schuleintritt ein freiwilliges Angebot der frühen Sprachförderung. Die Einwohnerge-

meinden können mittels Verfügung, Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen gemäss 

Sprachstanderhebung spätestens im Jahr vor dem obligatorischen Schuleintrittsalter verpflich-

ten, ein solches Angebot der frühen Sprachförderung zu besuchen. 

 

§ 106bisbis Abs. 3 soll lauten 

 

Verzichten die Einwohnergemeinden auf eine Verpflichtung des Besuchs eines Angebots der 

frühen Förderung, können sie von den Erziehungsberechtigen einen ihrer finanziellen Leis-

tungsfähigkeit entsprechenden Beitrag verlangen, soweit dadurch nicht in das Existenzmini-

mum eingegriffen wird. Erfolgt der Besuch eines Angebots der frühen Sprachförderung auf 

Verfügung der Einwohnergemeinde, ist dieser Besuch durch die Einwohnergemeinde zu finan-

zieren. 

 

§ 106bisbis Abs. 5 soll lauten 

 

Er führt nach drei Jahren seit Inkrafttreten der Bestimmungen zur frühen Sprachförderung eine 

Evaluation zu den Auswirkungen durch und erstellt im Anschluss einen entsprechenden Bericht. 

 

Begründung: 
Die Ausgangslage in jeder Einwohnergemeinde ist unterschiedlich. Besonders für Einwohnerge-

meinden mit einem hohen Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund muss die Mög-

lichkeit bestehen, mit einem selektiven Obligatorium, die Anzahl von Kindern mit ungenügen-

den Deutschkenntnissen bei der Einschulung zu senken. Ausreichende Deutschkenntnisse ist die 

Schlüsselposition für eine erfolgreiche Integration, Deutsch-Defizite bei der Einschulung kön-

nen sich bis zum Schulabgang negativ auswirken. Mit der «Kann-Formulierung» wird den Ein-

wohnergemeinden ermöglicht, je nach Ressourcen, bestehenden Angeboten und nach Evalua-

tion der Sprachstanderhebungen, dieses selektive Obligatorium einzuführen oder nicht. Ein An-

gebots-Obligatorium ohne die Möglichkeit einer entsprechenden Verpflichtung der Adressaten 

macht keinen Sinn. 


